
Ganz ohne Handicap
Golf Club Profi-Versicherung

Während die Haftung von Geschäftsführern und Vorständen in Kapitalgesellschaften – flankiert durch eine Vielzahl 
gesetzlicher Verschärfungen – in der Tagespresse oft aufgegriffen wird, hat dieses Thema auf Seiten der ehrenamtlich 
tätigen Vereinsvorstände in der Vergangenheit nur wenig Beachtung gefunden. Dabei existieren die Haftungsrisiken in 
durchaus vergleichbarer Weise. Auch ehrenamtliche Vorstände haften im Ernstfall mit ihrem Privatvermögen in unbe-
grenzter Höhe, sofern nicht ausnahmsweise Entlastungsmöglichkeiten gegeben sind.

Unsere Empfehlung für Sie
In Abgrenzung zur Betriebs-Haftpflicht-Versicherung 
greift die Vermögensschaden-Haftpflicht-Versicherung 
rein finanzielle Schäden auf, die weder einen Personen- 
oder Sachschaden darstellen noch sich aus einem der-
artigen Schaden unmittelbar herleiten. Funk hat für den 
DGV ein Versicherungskonzept für Vermögensschäden 
entwickelt, das jedes Mitglied auf den eigenen Verein 
anwenden kann. Dieses Konzept deckt die Vermögens-
schaden-Haftpflichtrisiken der organschaftlichen Ver-
einsvertreter und die des Vereins im Ganzen umfassend 
und kostengünstig ab.

Das leisten wir
	› Gestaltung eines umfassenden Bedingungswerks 

und Verhandeln günstiger Prämien
	› Umfassende Beratung und Betreuung, auch im  

Schadenfall
	› Kostenloser Einschluss einer Manager-Haft-

pflicht-Versicherung (D & O-Versicherung), die über 
den DGV zugunsten der Vereine eingekauft wurde, 
sofern die Vereine eine Vermögensschaden-Haft-
pflicht-Versicherung über den Rahmenvertrag 
einkaufen

	› Vereinsdeckung umfasst neben Organen auch die 
festangestellten sowie ehrenamtlichen Mitarbeiter

	› Kontinuierliche Konzeption und Weiterentwicklung 
des Deckungsschutzes

Ihr Mehrwert mit Funk
	› Versicherungsschutz umfasst neben Drittschäden 

auch Eigenschäden
	› Mitversicherung benannter öffentlich-rechtlicher 

Ansprüche (insbesondere Spenden- und  
Steuerhaftung)

	› 5 Jahre Nachmeldefrist (bei Beendigung des Vertrages)
	› Nur 100 Euro Selbstbehalt pro Versicherungsfall
	› Übernahme der Anwalts- und Gerichtskosten  

bei Verfahren auf vorläufigen Rechtsschutz wegen  
Versagung der Gemeinnützigkeit
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Mehr zum Thema: funk-gruppe.com/golf

Kontakt
Christopher Witt

Valentinskamp 20 | 20354 Hamburg
fon +49 40 35914-927 | fax +49 40 3591473-927

c.witt@funk-gruppe.de

https://www.funk-gruppe.de/de/branchen/verbaende/sport-verbaende/
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